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Vorwort

Ebenso wie die Höfeordnung selbst hat dieser Kommentar nunmehr über
60jährige Tradition. Seine Begründer, Dr. Rudolf Lange, Senatsvorsitzender
des Landeserbhofgerichts in Celle und später dortiger Oberlandesgerichtsrat
sowie Hans Wulff, Senatspräsident am Oberlandesgericht Celle, haben seit
Inkrafttreten dieses landwirtschaftlichen Sondererbrechts im Jahre 1947 all‘
dessen Entwicklungen begleitet, kommentiert und unter kritischer Auseinan-
dersetzung mit Rechtsprechung und Literatur weiterentwickelt. An dieser
Weiterentwicklung haben die Begründer, aber haben gleichermaßen ihre
Nachfolger, Prof. Dr. Christian Lüdtke-Handjery und seine Ehefrau Elke
Lüdtke-Handjery, entscheidenden Anteil.
Als Richter am Landwirtschaftssenat des Oberlandesgerichts Köln, anschlie-

ßend Vorsitzender eines Zivilsenats des Oberlandesgerichts Rostock sowie
Honorarprofessor an den Universitäten Rostock und Greifswald hat Christian
Lüdtke-Handjery durch seine Klarheit im juristischen Denken, seine Akribie
im Aufarbeiten von Rechtsprechung und Literatur ebenso wie im Nachgehen
spezieller, in die Tiefe gehender Fragen, den Grundstein für die jetzige Über-
arbeitung gelegt. Nach der letzten Auflage im Jahre 2001 und seiner Pensio-
nierung war es sein Anliegen, diese Neuauflage selbst zu gestalten. Daran
wurde er durch eine tückische Krankheit gehindert, die zu seinem viel zu
frühen Tod führte. Aber noch zu Lebzeiten hat er für die Fortsetzung dieses
Teil seines wissenschaftlichen Lebenswerks gesorgt und die Bearbeitung durch
die jetzigen Verfasser initiiert.
Vieles muss nach mehr als 10 Jahren völlig neu konzipiert und kommentiert

werden. Es war jedoch für die Verfasser Herausforderung und Ansporn zu-
gleich, dabei auf den grundlegenden Gedanken von Christian Lüdtke-Hand-
jery aufzubauen und diese weiterzuentwickeln.
Dabei sind Verlag und Autoren einen etwas anderen Weg gegangen. Christi-

an Lüdtke-Handjery war – wie Otto und Heinz Wöhrmann –Richter und hat
die Höfeordnung aus dieser Sicht kommentiert. Wir sind der Auffassung, dass
neben dem „Wöhrmann“ ein Kommentar seine Berechtigung hat, der auch die
„andere Seite“ des Rechtsanwalts und Notars mit abbildet. Daher ist es dem
Herausgeber Ulrich v. Jeinsen ein besonderes Anliegen gewesen, neben
Dr. Franz-Josef Brinkmann – langjähriges Mitglied des Landwirtschaftssenats
am OLG Oldenburg und jetzt selbst Vorsitzender eines Zivilsenats – in
Dr. Heiner Roemer einen Co-Autor zu finden, der aus der guten Praxis des
rheinischen Notars seine Sicht der Dinge in die gemeinsame Bearbeitung mit
einbringen konnte. Mit Jens Haarstrich ist ein Rechtsanwalt der nächsten
Generation im Team, der auf eine langjährige Erfahrung als Rechtsreferent des
Landvolk Niedersachsen Landesbauernverband e.V. zurückblicken kann und
daher seine Impulse auch aus Verbandssicht geben konnte.
Ulrich v. Jeinsen als Herausgeber dankt seinen Co-Autoren für den lebhaf-

ten Gedankenaustausch und die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Er-
stellung der Manuskripte und dem Beck-Verlag für die stets wohlwollende
und konstruktive Begleitung. Er dankt Dr. Hermann Josef Faßbender und
Prof. Dr. Hans-Joachim Hötzel dafür, dass sie ihm ihre Autorenrechte für die
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Kommentatur der Höfeverfahrensordnung abgetreten haben, die in dem mit
Dr. Alfred Pikalo begründeten und im Jahre 1994 zuletzt veröffentlichten
Kommentar erschienen war und aktualisiert wurde. Frau Hanna Mayer und
Frau Ina Klopp sei für unermüdliche Literatur- sowie Rechtsprechung-Re-
cherche und ihrer überaus wertvollen Hilfe beim Satz der Manuskripte herz-
lichst gedankt – und unseren Familien dafür, dass sie uns neben unserer
beruflichen Belastung die Zeit für diese Arbeit gewährt haben.
Diese Arbeit leistet hoffentlich einen Beitrag dazu, das in der Höfeordnung

kodifizierte landwirtschaftliche Sondererbrecht trotz seiner jahrhundertelan-
gen Tradition als ein immer noch modernes anzusehen; ein Recht, das es
verdient, auch in Bundesländern außerhalb der ehemals britisch besetzten
Zone berücksichtigt zu werden und das möglichweise als Grundlage für ein
Unternehmens-Sondererbrecht dienen kann. Denn das grundlegende Erfor-
dernis eines möglichst geringen Kapitalabflusses für die Dauer der Aufrecht-
erhaltung der vererbten Wirtschaftseinheit ist überall gleich und kommt bei-
spielsweise bereits im Unternehmens-Erbschaftssteuerrecht des § 13a ErbStG
zum Ausdruck, das das Bundesverfassungsgericht jüngst in seinen Grundzügen
akzeptiert hat. Dies könnte als ein Ansatz für weitergehende Überlegungen
verstanden werden.

Hannover, im Mai 2015 v. Jeinsen

Vorwort
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